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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Klaus Fürlinger, Mag. Selma Yildirim, Mag. Sophie wcf schke 

Kolleginnen und Kollegen 

zur Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Sterbeverfügungsgesetz 
geändert wird (Sterbeverfügungsgesetz-Novelle 2026 - StVfG-Nov 2026) 

Der Justizausschuss wolle beschließen: 

Die eingangs bezeichnete Regierungsvorlage (525 d.B.) wird wie folgt geändert: 

1. Die Z 1 erhält die Bezeichnung „ 1 b.", davor werden folgende Z 1 und Ja eingefiigt: 

„ 1. In§ 1 Abs. 2 wird nach dem JVort „errichtet" die Wortfolge „oder erneuert" eingejiigt. 

Ja. In§ 1 Abs. 3 wird nach dem fVort „Wirkungen" die Wendung ,„ die Erneuerung" eingefügt.". 

2. Die Z 2 wird dahin geändert, dass§ 6 Abs. 4 lautet: 

„(4) Die Hilfe leistende Person darf nicht mit der Person ident sein, die die Aufklärung(§ 7) leistet, 
eine Bestätigung nach § 8 Abs. 1 dritter Satz ausstellt oder die Sterbeverfügung oder ihre Erneuerung 
dokumentiert." 

3. Die Z 3 lautet: 

„ 3. In§ 8 Abs. l wird der dritte Satz durch folgende Sätze ersetzt: 

„Wird eine Sterbeverfügung nicht innerhalb eines Jahres nach der zweiten ärztlichen Aufklärung errichtet, 
so muss die sterbewillige Person eine von einer ärztlichen Person unterschriebene Bestätigung beibringen, 
die ein Jahr nach der Ausstellung gültig ist und folgende Inhalte bezogen auf den Zeitpunkt der Ausstellung 
umfasst: 

1. die sterbewillige Person ist entscheidungsfähig, 

2. sie hat einen im Sinne des§ 6 Abs. 2 freien und selbstbestimmten Entschluss geäußert und 
3. es liegt eine Krankheit im Sinne des§ 6 Abs. 3 Z 1 oder Z 2 vor. 

Für diese Bestätigung ist § 7 Abs. 4 anzuwenden. Die Sterbeverfügung muss innerhalb von fünf Jahren 
nach der ärztlichen Aufklärung über die Behandlungsalternativen errichtet werden." 

4. Die Z 4 wird dahin geändert, dass in§ 8a Abs. 1 die Wortfolge „nach Ablauf ihrer Wirksamkeit" durch 
die Wortfolge „wegen (drohenden) Ablaufs der Wirksamkeit" ersetzt wird. 

5. Die Z 8 wird dahin geändert, dass§ 14 Abs. 2 wie folgt lautet: 

„(2) § 1 Abs. 2 und 3, § 6 Abs. 1 und 4, § 8 Abs. 1, § 8a samt Überschrift, § 9 Abs. 2, § 10 Abs. 2 und 
3 in der Fassung der Sterbeverfügungs-Novelle 2026 - StVfG-Nov 2026, BGBI. 1 Nr. xxx/20xxx treten mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. § 8 Abs. 1 dritter und vierter Satz gilt für Bestätigungen, die 
nach diesem Zeitpunkt ausgestellt werden. § 8 Abs. 1 fünfter Satz gilt für Sterbeverfügungen, die nach 
diesem Zeitpunkt errichtet werden. § 8a und § 10 Abs. 2 und 3 gelten auch für Sterbeverfügungen, die vor 
dem Inkrafttreten der Sterbeverfügungsgesetz-Novelle 2026 errichtet wurden. Die Erneuerung von 
Sterbeverfügungen vor einer ärztlichen Person gemäß § 8a ist ab 1. Jänner 2027 zulässig." 
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Begründung: 
Zu § 1 Abs. 1 und 3: 

Durch die Ergänzung in § 1 Abs. 2 soll klargestellt werden, dass eine sterbewillige Person nicht nur zum 
Zeitpunkt der Errichtung, sondern auch zum Zeitpunkt der Erneuerung der Sterbeverfügung den 
gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben oder österreichischer Staatsangehöriger sein muss. Damit 
wird angesichts der neu eingeführten Möglichkeit, eine Sterbeverfügung wegen (drohenden) Ablaufs ihrer 
Wirksamkeit oder nach Widerruf innerhalb von fünf Jahren ab Errichtung zu erneuern, sichergestellt, dass 
auch zum Zeitpunkt der Erneuerung noch ein ausreichender Nahebezug zu Österreich besteht. Dieser wäre 
bei Personen mit fremder Staatsangehörigkeit , die in der Vergangenheit eine wirksame Sterbeverfügung 
errichtet. in der Zwischenzeit aber ihren gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt haben , nicht mehr 
gegeben. 

Die Ergänzung in § 1 Abs. 3 dient lediglich der Klarstellung, dass sich auch die Erneuerung ausschließlich 
nach österreichischem Recht richten soll. Nur wenn alle im Sterbeverfügungsgesetz, insbesondere in § 8a, 
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, soll eine Erneuerung auch bei Sachverhalten mit 
Auslandsberiihrung möglich sein. 

Zu§ 6 Abs. 4: 

Die Regierungsvorlage verweist auf die „Bestätigung nach § 8 Abs. 1 zweiter Satz", was unzutreffend ist, 
weil die ärztliche Bestätigung in § 8 Abs. 1 dritter Satz geregelt ist. Auf diese ärztliche Bestätigung verweist 
auch § 8a Abs. 1, sodass eine neuerliche Anführung des § 8a Abs. 1 in § 6 Abs. 4 nicht erforderlich ist. Da 
die Dokumentation der Erneuerung eigens geregelt ist(* 8a Abs. 2), ist auch sie als Unvereinbarkeit in die 
Bestimmung des § 6 Abs. 4 aufzunehmen. 

Zu§ 8 Abs. 1: 

Die Wertung des § 8a Abs. l, dass nach Ablauf von fünf Jahren ab der Errichtung der urspriinglichen 
Sterbeverfügung eine neuerliche ärztliche Aufklärung über die Behandlungsalternativen (und damit eine 
neuerliche Errichtung) erforderlich ist, soll auch auf die Zeit zwischen der ärztlichen Aufkläung und der 
Errichtung der Sterbeverfügung übertragen werden. Es soll daher ein weiterer Satz angefügt werden, 
wonach die Sterbeverfügung innerhalb von fünf Jahren nach der ärztlichen Aufklärung über die 
Behandlungsalternativen errichtet werden muss . 

Zu§ Sa Abs. 1: 

Die Fonnulierung „nach Ablauf der Wirksamkeit" kann so verstanden werden, dass eine Erneuerung erst 
nach Ablauf der Wirksamkeit zulässig wäre. Das steht aber im Widerspruch zu Abs. 2 dritter Satz, der den 
Fall regelt, dass eine Sterbeverfügung im Zeitpunkt der Erneuerung noch gültig ist. Durch die Änderung 
soll auch in Abs. 1 klargestellt werden, dass eine Sterbeverfügung auch kurz vor dem Ablauf ihrer 
Wirksamkeit erneuert werden kann. 

{· l(ut;L~ 

~tL-
( Yn ü ( f! (h) 

51/AAA XXVIII. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at


		2026-07-02T14:35:45+0200
	Parlamentsdirektion




